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Pressemeldung 
 

Quereinsteiger in der Kinder- und Jugendhilfe –  
Sicherung der Qualität pädagogischer Arbeit 
 
Der DBSH Landesverband Bayern beobachtet kritisch die jüngsten Entwicklungen bei der 
sozialpädagogischen Betreuung von Kindern im Elementar- und Primärbereich. 
 
Zurzeit ist ein erheblicher Mangel an sozialpädagogischen Fachkräften im Bereich der Kin-
der- und Jugendhilfe in den Ballungsräumen z. B. im Großraum München zu verzeichnen. 
Dieser wird seit der Einführung des TvöD verstärkt durch eine geringe Neigung des qualifi-
zierten Personals, den Arbeitsplatz zu wechseln. Für langjährig Beschäftigte ist seitdem ein 
Arbeitgeberwechsel mit deutlichen finanziellen Einbußen verbunden. Als Folge können im-
mer weniger Stellen entsprechend der fachlichen Anforderungen besetzt werden. Einerseits 
ist der Pool an Fachpersonal im Auswahlverfahren äußerst klein, andererseits drängen be-
rufsfremde oder nur bedingt berufsähnliche Personengruppen auf den Fachkräftemarkt im 
sozial-pädagogischen Bereich.  
Diese Entwicklung lässt sich zwar auf dem Hintergrund des Fachkräftemangels nachvollzie-
hen. Gleichzeitig wird aber auch das Versäumnis der politischen Verantwortungsträger deut-
lich: Neben dem Ausbau der außerfamiliären Betreuung in Kindertageseinrichtungen und 
Krippen, wurde nicht weitsichtig für die Qualifizierung geeigneter Fachkräfte gesorgt. Beson-
ders betroffen sind hiervon Erzieherinnen und Erzieher, die in einer fünfjährigen theoreti-
schen und fachpraktischen Ausbildung ihre Befähigung erworben haben, auf die Bedarfe und 
Bedürfnisse von Kindern und Kleinstkindern in Tageseinrichtungen pädagogisch  adäquat  
einzugehen und deren Fokus sich auf die Frage "Was brauchen Kinder und deren Eltern" 
richtet.  
 
Mit Nachqualifizierungsmaßnahmen für berufsfremde oder bedingt berufsähnliche Gruppen, 
wie dies z. B. beim Projekt der Landeshauptstadt München „GrundschullehrerInnen in Kitas“ 
geschieht, wird zwar einerseits der Forderung nach mehr Betreuungsmöglichkeiten und 
Chancengerechtigkeit im frühkindlichen Alter entsprochen. Es leidet jedoch die Betreuungs-
qualität, wenn diese Maßnahmen nur ansatzweise im Sinne der berufseigenen Standards  
durchgeführt werden. Mit einer derartigen Strategie werden grundständische Berufsqualifika-
tionen, die in den Curricula der einzelnen Ausbildungswege festgeschrieben sind, verwäs-
sert.  
 
Will man diesen Spagat zwischen Qualitätsanforderungen und einem angemessenen Aus-
gleich des Fachkräftemangels begegnen, so bedarf es nach Meinung des DBSH Landesver-
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bandes Bayern grundsätzlicher Standards, um mit Nachqualifizierungsmaßnahmen einem 
Personaldefizit zu begegnen. 
 

Der Mangel an Personal darf nicht zum Mangel beim  Personal führen! 
 
Der DBSH fordert daher: 

� Die hohe Qualität der Ausbildung von ErzieherInnen muss erhalten bleiben.  
� Die Ausbildung darf sich nicht nur auf die vorschulische Bildung konzentrieren, son-

dern auch Methoden für die kreative und soziale Entwicklung der Kinder beinhalten. 
� Der Ausbau von Ausbildungsplätzen an den Fachakademien ist sicherzustellen. 
� Erhöhung der Attraktivität der Ausbildung durch eine angemessene Vergütung wäh-

rend der Ausbildungszeit. 
� Erhöhung der Attraktivität des ErzieherInnenberufes durch verbesserte und flexiblere 

Vergütung und Aufstiegsmöglichkeiten. 
� Die Basisqualifikationen, wie pädagogische, psychologische und pflegerische Kennt-

nisse, müssen den wachsenden Anforderungen an die frühkindliche und kindliche Er-
ziehung und Betreuung entsprechen (frühkindliche Entwicklung, Bindungstheorie, 
Verhaltensauffälligkeiten, Störungsbilder etc.).  

� Die Nachqualifizierung von QuereinsteigerInnen muss neben der Vermittlung und 
dem Erwerb der genannten Basisqualifikationen folgende Standards für das Aus-
wahlverfahren und die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen erfüllen: 

  

o Die Überprüfung der personalen und sozialen Kompetenzen wie Reflexionsfähig-
keit, Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit etc. 

o Eine einjährige fachpraktische Ausbildung (Anerkennungsjahr) angelehnt an der 
ErzieherInnen-Ausbildung 

o Eine schriftlich Beurteilung seitens der Praxisanleitung sowie deren aktive und 
paritätische Beteiligung am Kolloquium 

o Eine Abschlussarbeit mit anschließendem Kolloquium 
 
Die Übernahme einer Leitungsfunktion kann erst nach mehrjähriger Tätigkeit als ErzieherIn 
erfolgen und setzt den Erwerb von Kenntnissen in Personal- und Betriebsführung voraus.  
Kinder haben nicht nur ein Recht auf einen Platz in einer Kindertagesstätte, sondern einen 
Rechtsanspruch auf Fachkräfte, die ihnen nach Maßgabe gesicherter Erkenntnisse aus Wis-
senschaft, Forschung und Praxis individuelle Bildung, Betreuung, Erziehung und Entwicklung 
ermöglichen. 
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